
Dornbirner

Senetisestatt

Preis für April, Mai und Juni, S 0.80, im Inland mit Postversendung,Erscheint jeden Sonntag.Deutschland und in das übrige Ausland, S 2.—, einzelne Nummer, S 0.10. Einschaltungen kosten S 0.15, 80
Zeilenraum und sind bis spätestens Donnerstag abends kostenfrei ins Rathaus zu bringen.

57. Jahrg.Sonntag, 2. Mai 1926Nr. 18

Wochenkalender: Sonntag, 2. Mai, Athanas, Montag, 3. Heilig † Auffindung, Dienstag, 4. Florian

und Monika, Mittwoch, 5. Pius, Gotthard, Donnerstag, 6. Benedikta, Freitag, 7. Stanisl., Gisela, Samstag, 8.
Michael Erscheinung.

Märkte in Dornbirn: 11. Mai, 25. Mai, 21. September, 5. Oktober, 19. Oktober, 16. November

6. Dezember.

Das Amtsorgan ist verpflichtet, bei der Amtshand¬
Kundmachungen lung die Urkunde über die Ermächtigung zur Strafver¬

fügung auf Verlangen des Beanständeten vorzuweisen.

Die Strafverfügung des Amtsorganes ist nach dem Ge¬Warnungstafel. setz unter Benützung einer fortlaufend numerierten amtlichen

Drucksorte mittels Durchschrift in zwei Ausfertigungen aus¬Im Jahre 1922 wurde die Bewilligung erteilt, auf
zustellen und hat die beanständete Tat, den eingehobenenden Grundstücken der Frau Marie Mäser und des
Strafbetrag und die Behörde, in deren Namen eingeschrittenHerrn Wilhelm Bröll, Gp. Nr. 7897 und 7898/2
wurde, zu enthalten. Die Strafverfügung ist vom Amts¬zwischen Nachbauerstraße und Russenweg gelegen, eine
organ eigenhändig zu fertigen und zu datieren; dieWarnungstafel des Inhaltes aufstellen zu dürfen, daß
eine Ausfertigung ist dem Bestraften zu behändigen,das unbefugte Gehen und Fahren über diese Grundstücke
die andere unter gleichzeitiger Abfuhr des eingehobenenstrenge verboten ist. Dieses Verbot wird nun erneuert
Strafbetrages der Behörde vorzulegen. Gegen die Straf¬mit dem Bemerken, daß Uebertretungen desselben nach
verfügung ist kein Rechtsmittel zulässig. Sie ist gegen¬dem Feldschutzgesetze bestraft werden.
standslos, wenn der Beanständete die Zahlung des2184 Der Bürgermeister=Stellvertreter A. Winsauer.
Strafbetrages verweigert. Die Ermächtigung der Sicher¬

heitswachmänner erstreckt sich auf Strafverfügungen bei
Polizeistrafen. Uebertretungen:Der Sperrstunde. Für die erste Stunde Ueber¬

a)Am 1. Jänner 1926 ist ein neues Verwaltungsstraf
S, bei länger dauernderschreitung Geldstrafe 4.—gesetz in Wirksamkeit getreten. Nach § 50 dieses Gesetzes Ueberschreitung 5 — S. Bei erschwerenden Um¬wurde die städt. Sicherheitswache ermächtigt, wegen Ueber¬

ständen erfolgt die Anzeige an den Stadtrat. Nach
tretung bestimmter Verwaltungsoorschriften mit Straf¬

jeder Strafverfügung wegen Sperrstundeüber¬verfügung von Personen, die auf frischer Tat betreten
schreitung hat der Beanständete sofort das Gast¬werden, Geldstrafen in einem vom Stadtrat festgesetzter
haus zu verlassen.Betrage sofort einzuheben. Jeder Sicherheitswachmann Der Straßenpolizeiordnung. Radfahren ohne Lichtb)hat einen von der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch aus¬

Radfahren auf Gehwegenzur Nachtzeit 2.— S,gestellten Ausweis über die erlangte Ermächtigung er
2.— S, Fahren mit Motorrad zur Nachtzeit ohne

halten.
Licht 3.— S. Zu schnelles Fahren mit MotorradVon nun an wird bei Uebertretung der Sperrstunde
4 S. Zu schnelles Fahren mit Auto 5.— S. Fahren

oder der Straßenpolizeiordnung der Sicherheitswachmann mit Auto auf verbotenen Wegen 5.—S, Auto¬
bei der Beanständigung die Strafbeträge sofort einheben fahren mit nicht entsprechender Beleuchtung zur
und nur bei Verweigerung der Zahlung die Strafan¬ Nachtzeit 4.— S, Fahren mit Wagen ohne Licht
zeige erstatten. Sofern der Beanständete die Bezahlung zur Nachtzeit 3.— S.

sofort leistet und der städtische Sicherheitswachmann die Gegen Jugendliche ist eine Strafverfügung nach
Zahlung auch annimmt, ist die Angelegenheit für den

Verwaltungsstrafgesetz unzulässig. Es erfolgt daherdem
betreffenden Fall erledigt. Wird aber der Strafbetrag

bei Uebertretung jugendlicher Personen (unter 18 Jahren)
nicht sofort erlegt, oder vom städtischen Sicherheitswach

in jedem Falle die Anzeige an die zuständige Behörde¬mann die Annahme der Zahlung begründet verweigert,
Bei dieser Gelegenheit wird die Bevölkerung ein¬

so erfolgt die Anzeige an den Stadtrat und es wird das
geladen, die bestehenden polizeilichen Vorschriften zuordentliche Strafverfahren (Vorladung und Einvernahme,
beachten und damit beizutragen, daß Ordnung herrschtFällung des Erkenntnisses, Vorladung und Urteilsver¬
und der Stadtrat nicht genötigt wird, gegen Bürgerkündigung, Einhebung des Strafbetrages eventuell Weiter¬

strafweise vorzugehen. Diese Einladung erscheint umsoleitung des Rekurses) eingeleitet.


